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Wien, am 21. Mai 2015 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde haben am 

30. März 2015 unter der Zahl 4458/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Gewaltschutzmaßnahmen BMI“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Einleitend wird angemerkt, dass für 2011 keine statistischen Zahlen vorliegen. Von einer 

anfragebezogenen retrospektiven manuellen bundesweiten Auswertung aller bezug-

habenden Aktenvorgänge wird auf Grund des enormen Verwaltungsaufwandes und der 

damit im Zusammenhang stehenden unverhältnismäßigen Ressourcenbindung im Hinblick 

auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des 

Verwaltungshandelns Abstand genommen. 

 

Im Übrigen darf angemerkt werden, dass die gemäß Artikel 10 des Übereinkommens des 

Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt einzurichtende Koordinierungsstelle, der die Koordinierung, Analyse und Verbreitung 

der Ergebnisse der in Artikel 11 genannten Datensammlung obliegt, nicht im Vollzugsbereich 

des Bundesministeriums für Inneres angesiedelt ist. 
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Zu Frage 1: 

Betretungsverbote nach § 38a SPG

 2012 2013 2014 
Burgenland 151 150 154
Kärnten 363 357 406
Niederösterreich 1.147 1.077 1.218
Oberösterreich 878 941 964
Salzburg 420 379 391
Steiermark 840 795 755
Tirol 432 431 444
Vorarlberg 308 244 281
Wien 3.215 3.350 2.954

 
Zu den Fragen 2 bis 4, 6 bis 8 und 11: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. Von einer anfragebezogenen retrospektiven 

manuellen bundesweiten Auswertung aller bezughabenden Aktenvorgänge wird auf Grund 

des exorbitanten Verwaltungsaufwandes und der damit im Zusammenhang stehenden 

enormen Ressourcenbindung im Hinblick auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Zweck- 

mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Abstand genommen. 

 
Zu Frage 5: 

Verhängung von Verwaltungsstrafen wegen Nichteinhaltung des 
Betretungsverbotes 

2012 2013 2014 
751 738 764

 
Zu Frage 9: 
Seit dem Inkrafttreten der SPG-Novelle 2013, BGBl. I Nr. 152/2013 vom 31. Juli 2013, stellt 

die Nichtbeachtung einer einstweiligen Verfügung einen Verwaltungsstraftatbestand dar (vgl. 

Art 2 § 1 Abs. 1 SPG-Novelle 2013). Entsprechende Aufzeichnungen werden im Bundes- 
ministerium für Inneres daher erst seit dem 4. Quartal 2013 geführt. 

Sept. bis Dez. 2013 2014 
123 514

 

Zu den Fragen 10 und 12: 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist eine Anzeigenstatistik, die die rechtliche Beurteilung 

durch die Sicherheitsbehörden zum Zeitpunkt der Anzeige an die Justizbehörden ausweist. 

Es wird jedoch keine Unterscheidung zwischen versuchten und vollendeten Tathandlungen 

getroffen. 
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Ebenso kann die polizeiliche Kriminalstatistik keine Aussage darüber treffen, welchen Verlauf 

ein gerichtliches Verfahren nimmt. 

Anzeigen wegen Delikte häuslicher Gewalt

2011 2012 2013 2014
§ 75 StGB - Mord 66 53 68 37
§ 79 StGB 4 4 1 2
§ 83 StGB 7.604 8.004 8.123 7.923
§ 84 StGB 265 273 294 255
§ 85 StGB 1 2 3 2
§ 86 StGB 1 1 2 1
§ 87 StGB 48 60 46 59
§ 201 StGB 244 219 216 212
§ 202 StGB 38 42 32 28
§ 205 StGB 17 17 16 22
§ 206 StGB 160 168 177 160
§ 207 StGB 166 146 136 128
§ 207a StGB - Verbrechen 0 1 0 0
§ 207a StGB - Vergehen 1 0 0 0
§ 207b StGB 11 16 12 11
 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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